
 

   

 
  

    
 

 

Wir prüfen Ihre Beizgeräte & 
Schneckenkornstreuer 

Aufgrund der Pflanzenschutz- Geräteverordnung müssen ab 2021 auch stationäre und mobile 

Beizgeräte für Saatgut, zur Kartoffelbehandlung sowie schleppergetragene oder aufgebaute 

Granulatstreuer/Schneckenkornstreuer im Rahmen der Pflanzenschutzgerätekontrolle geprüft werden. 

 

Hierfür bieten wir Ihnen folgende Termine: 

19 - 21.4.2021 Schirradorf 

Terminvereinbarung unter 09220/910-152 

(Prüfdauer beträgt ca. 30 min) 

Hinweise zu Beizgeräten: 

 Das Gerät muss ordnungsgemäß funktionieren und in einem einwandfreien Zustand sein. Falls 

sichtbare Schäden erkennbar sind, die für den Prüfmonteur eine Gefahr darstellen, wird die 

Kontrolle abgelehnt und in Rechnung gestellt. 

 Es darf beim Betrieb der Anlage kein Beizmittel ungewollt austreten. Für die Kontrolle mit 

Flüssigkeiten muss vom Besitzer ein entsprechendes Auffangbehältniss mitgebracht und 

bereitgestellt werden. 

 Alle Beweglichen und Drehbaren Teile müssen mit einer Schutzvorrichtung versehen sein. 

 Behälterdeckel müssen ausreichend dicht abschließen und dürfen keine Löcher aufweisen.  

 Das Gerät muss am Traktor angebracht vorgeführt werden. Geräte die vor Ort an einen Traktor 

angehängt werden müssen, werden nach Aufwand berechnet.  

 

Hinweise zu Granulatstreuern: 

 Das zu kontrollierente Gerät muss trocken, sauerb und ohne sichtbare Reste von Granulaten oder 

Verkrustungen zu Kontrolle vorgestellt werden. 

 Schutzeinrichtungen, Antriebe und Dosierorgane müssen sich in einem einwandfreien Zustand 

befinden. Es dürfen keine Undichtigkeiten vorkommen. Leitungen dürfen nicht geknickt oder 

beschädigt sein und der Granutlatfluss muss ungehindert gewährleistet sein. 

 Die Dosierung muss einstellbar und eindeutig erkennbar sein. 

 Behälterdeckel müssen ausreichend dicht abschließen und dürfen keine Löcher aufweisen. 

 Das Gerät muss gegen Feuchtigkeit so geschützt sein, das keine Feuchtigkeit ans Granulat gelangen 

kann. Behälter müssen entsprechend dicht sein.  

 Das Gerät muss am Traktor angebracht vorgeführt werden. Geräte die vor Ort an einen Traktor 

angehängt werden müssen, werden nach Aufwand berechnet.  


